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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1958

Norm

StVO §7 Abs1 Ib

Rechtssatz

Ereignet sich ein Zusammenstoß zweier einander begegnender Fahrzeuge auf der dem einen Fahrzeug vorbehaltenen

rechten Seiten der Fahrbahn, ohne daß für den Führer des anderen Fahrzeuges die Notwendigkeit bestanden hat,

seine linke Fahrbahnseite zu benützen, dann tri7t in der Regel den Lenker dieses zweiten Fahrzeuges das

überwiegende Verschulden am Verkehrsunfall.
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